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Liebe Eltern,
es freut uns sehr, dass Sie unser Angebot der Geburts-
bäume zahlreich in Anspruch genommen haben. Die 
Überreichung der (bis 31.01.2023) bestellten Geburts-
bäume durch Bürgermeister Mathis zusammen mit 
dem Bauhof soll am Freitag, 31. März 2023 zwischen 
13.00 Uhr und 17.00 Uhr stattfinden.

Sollten Sie an diesem Tag verhindert sein, bitten wir 
um rechtzeitige Mitteilung.

Ihre Gemeindeverwaltung
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Öffentliche Bekanntmachung
Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates findet am Donners-
tag, dem 30. März 2023 um 19.00 Uhr im Bürgersaal des Rathauses Bie-
derbach, Dorfstraße 18 statt. Alle interessierten Einwohnerinnen und 
Einwohner sind hierzu herzlich eingeladen.
Tagesordnung:
1.  Bürgerfragestunde
2.   Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Haus der Generatio-

nen“
• Beratung über die im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung und 

der Aufstellung der örtlichen Bauvorschriften eingegangenen 
Stellungnahmen (Gesamtabwägung)

• Satzungsbeschluss gem. § 10 (1) BauGB
3.   14. punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans des GVV Elzach auf dem Gebiet der Gemeinde Biederbach

• Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen (Gesamtabwägung)
• Vorberatung für den Feststellungsbeschluss

4.   Anpassung der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünften
5.   Geh- und Radweg Tannhöf-Kirchhöf & Pelzmühle-Heidburg - Abschluss zweier Kooperationsverträge mit 

dem Land Baden-Württemberg
6.   Aufstellung der Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffen und Jugendschöffen für die Geschäftsjahre 2024-2028
7.   Bauantrag zum Neubau eines 39,91 m hohen Schleuderbetonmastes mit 2 Plattformen sowie Outdoortech-

nik auf Fundament, Am Brühl, Flst. 327
8.   Bauantrag zum Neubau eines Schopfes für Holzlager, Hackschnitzellager sowie landwirtschaftliche Geräte, 

Hintertal 2a, Flst. 791
9.  Sanierung Schwarzwaldhalle – Vergabe
10. Kreditaufnahme Hallensanierung
11. Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse
12. Bekanntgaben der Verwaltung
13. Fragen und Anregungen aus dem Gemeinderat
14. Bürgerfragestunde

Rafael Mathis, Bürgermeister

Foto: opolja/iStock/Getty Images Plus
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Redaktionsschluss  
für das Mitteilungsblatt in der Kalenderwoche 

14
ist am Freitag, 31.03.2023 um 9.00 Uhr 

Verspätet eingehende Beiträge 
können nicht mehr berücksichtigt werden.

Anzeigenschluss ist am Montag um 16.00 Uhr 
Das Bürgermeisteramt

GEMEINDE BIEDERBACH

Gemeindeverwaltung Biederbach 
Dorfstraße 18, 79215 Biederbach 
Tel.: 07682/9116-0 Zentrale, Fax: 07682/9116-16 
www.biederbach.de 

Öffnungszeiten / Sprechzeiten
vormittags: Montag - Freitag: 08.00 - 12.00 Uhr
nachmittags: Dienstag  14.00 - 18.00 Uhr 
Sprechzeiten sowie Termine nach Absprache sind auch außerhalb 
dieser Zeiten möglich.

Bitte vereinbaren Sie vor Ihrem Besuch auf dem Rathaus 
einen Termin per Telefon oder per E-Mail bei der jewei-
ligen Sachbearbeiterin, um längere Wartezeiten zu ver-
meiden und bei Urlaubsvertretungen besser koordinie-
ren zu können. Vielen Dank.
Kontakt Rathaus Biederbach:
07682 9116-0    | gemeinde@biederbach.de | Allgemein | Zentrale
07682 9116-17 | herr@biederbach.de | Bürgerbüro | Passbehörde
Sprech-/Präsenzzeiten für Senioren und Menschen mit 
Behinderung
Der Kommunale Inklusionsvermittler der Verwaltungsge-
meinschaft Elzach/Winden/Biederbach Herr Klaus Kury bietet 
ab 2023 Sprech-/Präsenzzeiten für Senioren und Menschen 
mit Behinderung an. 
Wann: Jeden 1. Dienstag im Monat. Beginn ab 10.01.2023 
von 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr. 
Wo: Im Bürgerzentrum Krone-Ladhof, 2. OG, Raum Katzen-
moos. Die Zugänge zu den Räumlichkeiten sind barrierefrei 
und für Rollstuhl-/Rollatorbenutzende geeignet.

Ansprechpartner:
Bürgermeister   Rafael Mathis  Tel. 07682/9116 0
gemeinde@biederbach.de
Bürgerbüro Sabine Herr Tel. 07682 9116 17  
herr@biederbach.de  
Auszubildende Madlen Biehler Tel. 07682 9116-21
Zentrale 07682 9116 0
biehler@biederbach.de
Hauptamt/Standesamt Simone Müller
mueller@biederbach.de  Tel. 07682 9116 11
Rechnungsamtsleiterin Petra Schneider
schneider@biederbach.de Tel. 07682 9116 13
Gemeindekasse    Petra Thoma  Tel. 07682 9116 12
thoma@biederbach.de
Bauhofleiter     Markus Allgaier Tel. 07682 9116 60
bauhof@biederbach.de
Notdienst – Wasserversorgung  Tel. 07682 9116 60
Notdienst – Fundtiere Während Öffnungszeiten Tel.: 07682 
9116 60 oder außerhalb Öffnungszeiten unter fundtiere@bie-
derbach.de.
Kleinkindbetreuung Zwergenhaus 
Gertrud Piotrowski  Tel. 07682 1001
zwergenhaus@biederbach.de
Grundschule Biederbach 
Claudia Wiedmaier  Tel. 07682 7226
grundschule@biederbach.de
Kindergarten St. Martin
Melanie Ruderer  Tel. 07682 7370
Stmartin.biederbach@kath-oberes-elztal.de
Bauernhof-Kita „Grashüpfer“ 
Jennifer Sandforth und Elena Waßmund Tel. 07682 5349515
grashuepfer.biederbach@kita-natura.de
ZweiTälerLand-Tourismus  Tel. 07682 19433
info@zweitaelerland.de
Notdienst für Strom
Netze BW  Tel. 0800 36294770

Grundbuchamt Amtsgericht Emmendingen
Liebensteinstraße 2, 79312 Emmendingen
Tel. 07641 96587 600 – Zentrale, Fax: 07641 96587 603
poststelle@gbaemmendingen.justiz.bwl.de 

Erinnerung 
zur Sammel- 
untersuchung  
der  
Eigenwasser- 
versorgungs- 
anlagen

Wir möchten nochmals da-
ran erinnern, dass die Sam-
melwasseruntersuchung 
für die Betreiber von Eigen-
wasserversorgungsanlagen 
(Außenbereich) dieses Jahr 
in der 16. KW vom 17. bis 
21.04.2023 stattfindet. Der 
genaue Termin wird Ih-
nen per Brief direkt vom 
SchwarzwaldWASSER La-
bor mitgeteilt.

Wer also an der Sammel-Eigenwasseruntersuchung in 
der Gemeinde Biederbach wieder teilnehmen möchte, 
kann das ausgefüllte und unterschriebene Auftrags-
Formular zur Beprobung bei der Gemeindeverwaltung 
bis zum 31.03.2023 abgeben, und diese werden dann 
gesammelt an das SchwarzwaldWASSER Labor weiter-
geleitet. 

Das Formular können Sie im Rathaus abholen oder auf 
unserer Homepage unter www.biederbach.de (Alltags-
erleichterer/Bürgerservice) ausdrucken. 

Infos zur Sammeluntersuchung erhalten Sie bei der 
Gemeindeverwaltung/Bürgerbüro Frau Herr unter der 
Tel.-Nr. 07682/9116-17 oder schreiben Sie einfach eine 
E-Mail an herr@biederbach.de.

Ihre Gemeindeverwaltung

Foto: PLAINVIEW/E+/GettyImagesplus
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Gemeinde Biederbach
Landkreis Emmendingen

Richtlinien der Gemeinde Biederbach 
über Ehrungen und Nachrufe

vom 25. August 2005,  
zuletzt geändert am 23. Februar 2023

§ 1 Personenkreis
(1)   Persönlichkeiten, die sich Verdienste auf öffentlichen, 

sportlichen, wirtschaftlichen, kulturellen, politischen 
oder sozialen Gebieten erworben haben, können in 
entsprechender Weise durch die Gemeinde Biederbach 
geehrt werden.

(2)   Unter den in Absatz 1 genannten Personenkreis fallen 
insbesondere

   a)   Ehrenamtlich Tätige in den örtlichen Vereinen (z.B. 
geschäftsführender Vorstand; Tätigkeit mindestens 
10 Jahre

   b)   Ehrenamtlich Tätige im Gemeinderat der Gemeinde 
Biederbach (mindestens 10 Jahre)

§ 2 Auswahl der Personen
Die zu ehrenden Personen werden vom Gemeinderat bzw. 
Bürgermeister vorgeschlagen. Beim Personenkreis des § 1 
Abs. 2 Buchstabe a. müssen diese Personen von den Verei-
nen vorgeschlagen werden.

§ 3 Voraussetzungen und Form für die Ehrung
(1)   Die Ehrung erfolgt für langjährig ehrenamtlich Tätige in 

den örtlichen Vereinen:
   a)   für eine 10-jährige aktiv leitende ehrenamtliche Tä-

tigkeit in den örtlichen Vereinen in Form einer sil-
bernen Ehrenmedaille und einem Geschenk im Wert 
von 100,00 €;

   b)   für eine 20-jährige aktiv leitende ehrenamtliche Tä-
tigkeit in den örtlichen Vereinen in Form einer gol-
denen Ehrenmedaille und einem Geschenk im Wert 
von 200,00 €;

   c)   für eine 30-jährige aktiv leitende ehrenamtliche Tä-
tigkeit in den örtlichen Vereinen in Form einer gol-
denen Ehrenmedaille mit persönlicher Gravur und 
einem Geschenk im Wert von 400,00 €.

(2)   Die Ehrung erfolgt für langjährig ehrenamtlich Tätige 
im Gemeinderat:

   a)   für eine 10-jährige Mitgliedschaft im Gemeinderat 
von Biederbach in Form einer silbernen Ehrenme-
daille und einem Geschenk im Wert von 100,00 €;

   b)   für eine 20-jährige Mitgliedschaft im Gemeinderat 
von Biederbach in Form einer goldenen Ehrenme-
daille und einem Geschenk im Wert von 200,00 €;

   c)   für eine 30-jährige Mitgliedschaft im Gemeinderat 
von Biederbach in Form einer goldenen Ehrenme-
daille mit persönlicher Gravur und einem Geschenk 
im Wert von 400,00 €;

   d)   Gemeinderäte, die bei ihrem Ausscheiden aus dem 
Gemeinderat keine oben aufgeführte Ehrung erhal-
ten, werden mit einem Präsent und einer Urkunde, 
in der die Zeit der ehrenamtlichen Tätigkeit aufge-
führt ist, geehrt.

(3)   Die Ehrung erfolgt für Verdienste für das Gemeinwohl:
   a)   für langjährige Verdienste: In Form der silbernen 

Ehrenmedaille und einem Geschenk im Wert von 
100,00 €;

   b)   für langjährige besondere Verdienste: In Form der 
goldenen Ehrenmedaille und einem Geschenk im 
Wert von 200,00 €;

   c)   für langjährige hervorragende Verdienste: In Form 
einer goldenen Ehrenmedaille mit persönlicher Gra-
vur und einem Geschenk im Wert von 400,00 €;

   d)   für höchste Verdienste: In Form der Ehrenbürger-
schaft

(4)  Das Geschenk kann auf Wunsch der zu ehrenden Person 
auch in Form einer Spende an eine gemeinnützige Or-
ganisation erfolgen. Der Spendenempfänger wird von 
der zu ehrenden Person ausgewählt.

§ 4 Zuständigkeit
Über die Ehrung nach § 3 Abs. 1 und 2 entscheidet der Bür-
germeister. Über die Ehrung nach § 3 Abs. 3 entscheidet der 
Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung. Der Beschluss be-
darf der Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden und 
stimmberechtigten Mitglieder.

§ 5 Ehrenbürgerschaft
Die Verleihung der Ehrenbürgerschaft erfolgt nach den Be-
stimmungen der Gemeindeordnung.

§ 6 Widerruf und Entzug
Die Auszeichnungen können wegen unwürdigen Verhal-
tens durch Gemeinderatsbeschluss mit einer qualifizierten 
Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden und stimmbe-
rechtigten Mitglieder widerrufen und entzogen werden. In 
diesem Fall ist die Ehrenmedaille sowie die Verleihungsur-
kunde zurückzugeben.

§ 7 Ehrennadel des Gemeindetages Baden-Württemberg
(1)  Die ehrenamtlich tätigen Gemeinderäte erhalten vom 

Gemeindetag Baden-Württemberg die Ehrennadel in 
Silber (20 Jahre) bzw. Ehrennadel in Gold (30 Jahre). 
Weitere Voraussetzungen für diese Verleihung der Eh-
renadel ist, dass die in Betracht kommenden Personen 
sich kommunalpolitisch bewährt haben. Dies ist vom 
Bürgermeister und den Kreisvorsitzenden des Gemein-
detages zu prüfen.

(2)  Die Anträge sind rechtzeitig über den Kreisvorsitzenden 
des Gemeindetages an den Hauptgeschäftsführer des 
Gemeindetages zu richten. Für die Bearbeitung ist eine 
Mindestzeit von vier Wochen erforderlich.

§ 7a  Förderung von außerordentlichen Schul- und Berufs-
ausbildungsabschlüssen

(1)  Auf Antrag und Nachweis können im Rahmen einer 
öffentlichen Gemeinderatssitzung oder einer Schulent-
lassfeier nachfolgende Auszeichnungen vorgenommen 
werden:

  a)  Hauptschule:
	 	 1.	Notendurchschnıtt	1,0	–	1,1	 		90,00	EUR
	 	 2.	Notendurchschnıtt	1,2	–	1,3	 		50,00	EUR
	 	 3.	Notendurchschnıtt	1,4	–	1,5	 		30,00	EUR
  b)  Werkrealschule, Realschule:
	 	 1.	Notendurchschnıtt	1,0	–	1,1	 120,00	EUR
	 	 2.	Notendurchschnıtt	1,2	–	1,3	 		80,00	EUR
	 	 3.	Notendurchschnıtt	1,4	–	1,5	 		60,00	EUR
   c)   Gymnasium, Fachhochschulreife:
	 	 1.	Notendurchschnıtt	1,0	–	1,1	 150,00	EUR
	 	 2.	Notendurchschnıtt	1,2	–	1,3	 110,00	EUR
	 	 3.	Notendurchschnıtt	1,4	–	1,5	 		90,00	EUR
   d)   Berufsausbildungsabschusse bzw. Meisterprüfungen 

im	 beruflichen	 Bereich	 sowie	 Abschlüsse	 beı	 Leis-
tungswettbewerben bei öffentlich-rechtlichen Kam-
mern:

	 	 1.	Innungsbester/Kammersieger	 150,00	EUR
  2. Landessieger      200,00 EUR
	 	 3.	Bundessieger		 	 	 	 	 250,00	EUR
	 	 4.	Zweiter	Bundessieger	 	 	 150,00	EUR
	 	 5.	Dritter	Bundessieger	 	 	 100,00	EUR
   e)   Jugend forscht und Berufsweltmeisterschaften:
  1. 1. Platz 200,00 EUR
	 	 2.	 2.	Platz	 150,00	EUR
  3. 3. Platz 100,00 EUR
   f)   Bei sonstigen besonderen Leistungen kann der Bür-

germeister eine entsprechende Förderung vorneh-
men.

   g)   Die Förderung wird lediglich innerhalb eines Jahres 
nach Abschluss gewährt. Eine nachträgliche Förde-
rung ist ausgeschlossen.
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§ 8 Würdigung bei Todesfällen
(1)   Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, Ehrenbürger so-

wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
   a)   Aktive Gemeinderäte, Ehrenbürger und im aktiven 

Dienst stehende Mitarbeiter:
   Kondolenzbrief, Nachruf im Mitteilungsblatt der Ge-

meinde und in der Zeitung, Kranzniederlegung mit 
Nachruf am Grab

  b)  Ausgeschiedene Gemeinderäte, die mindestens 10 
Jahre diesem Gremium angehörten, sowie pensio-
nierte Mitarbeiter, die zuletzt bei der Gemeinde Bie-
derbach beschäftigt waren:

    Kondolenzbrief und Kranz am Grab des Verstorbe-
nen, ohne Nachruf

(2) Feuerwehr
  a)  Aktive Feuerwehrangehörige:
    Nachruf in der Zeitung, Kranzniederlegung und 

Nachruf am Grab durch den Kommandanten
    Kostentragung: Anzeigenkosten übernimmt die Ge-

meinde
    Kranzkosten übernimmt die Feuerwehr
  b)   Ehrenkommandant:
    Nachruf im Mitteilungsblatt der Gemeinde und in 

der Zeitung, Kranzniederlegung und Nachruf am 
Grab durch den Kommandanten

    Kostentragung: Anzeigenkosten übernimmt die Ge-
meinde

    Kranzkosten übernimmt die Feuerwehr
  c)   Ehrenmitglieder:
    Nachruf in der Zeitung, Kranzniederlegung und 

Nachruf am Grab durch den Kommandanten
   Kostentragung: Anzeigenkosten übernimmt die Ge-

meinde
  Kranzkosten übernimmt die Feuerwehr

§ 9 In Kraft Treten
Die Richtlinien treten am Tag nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft.

Biederbach, den 23. Februar 2023
gez. Mathis, Bürgermeister

Die Richtlinien wurden am 07.03.2023 auf der Homepage 
unter Bekanntgaben bekannt gemacht. In Kraft treten 
08.03.2023.

Biederbach, den 07. März 2023

gez. Mathis, Bürgermeister

ÄNDERUNG Redaktionsschluss 
für die 14. KW
Der Redaktionsschluss für das Mitteilungsblatt in der 14. 
KW ist aufgrund des Karfreitages am 07. April 2023 be-
reits auf Freitag, den 31.03.2023, 9.00 Uhr vorverlegt. 
Der Erscheinungstag ist dann bereits am Dienstag, den 
04.04.23. Bitte beachten Sie das bei der Einstellung ihrer 
Texte. Verspätete Beiträge können nicht mehr berück-
sichtigt werden.

Müllablagerungen an der L101

Leider mussten wir feststel-
len, dass es vermehrt zu 
Müllablagerungen an der 
L101 kommt. Wir bitten dies 
zu unterlassen! Zudem neh-
men wir gerne Hinweise auf 
den Verursacher entgegen.

Bürgerbüro am Donnerstag  
nur mit Terminvereinbarung erreichbar
Das Bürgerbüro ist momentan donnerstags nur mit 
Terminvereinbarung erreichbar. Rufen Sie deshalb erst 
unter der Tel.-Nr. 07682 9116-0 (Zentrale) an, ob Ihr 
Anliegen bearbeitet werden kann. Wir bieten Ihnen je-
doch an, auch abweichend von den Öffnungszeiten der 
Gemeindeverwaltungen (z. B. Montag, Mittwoch, Frei-
tag bis ca. 13.00 Uhr) einen Termin zu vereinbaren. Am 
Dienstagnachmittag ist das Rathaus von 14.00 - 16.00 
Uhr geöffnet.

Anträge auf der Homepage der Gemeinde Biederbach
Auf unserer Homepage www.biederbach.de finden Sie 
unter der Rubrik „Alltagserleichterer/Bürgerservice“ ver-
schiedene Anträge, die Sie schon vorab ausdrucken und 
ausgefüllt mitbringen können. Denn beim Beantragen 
von Kinderreisepässen (Verlängerung, Aktualisierung) 
von minderjährigen Kindern ist die Einverständniserklä-
rung der erziehungsberechtigten Eltern zwingend erfor-
derlich. Beim Zuzug von außerhalb oder auch innerhalb 
von Biederbach ist eine Wohnungsgeberbestätigung 
vorzulegen. Auch der Auftrag zur Sammel-Wasserun-
tersuchung für 2023 sowie der Antrag für Mülltonnen-
wechsel usw. werden dort bereitgestellt.

Sprechzeiten  
des Kommunalen Inklusionsvermittlers
Der Kommunale Inklusionsvermittler der Verwaltungsge-
meinschaft Elzach/Winden/Biederbach, Herr Klaus Kury, 
bietet ab 2023 Sprech-/Präsenzzeiten für Senioren und 
Menschen mit Behinderung an.
Wann:  Jeden 1. Dienstag im Monat 
   von 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 16:00 Uhr
Wo:   Im Bürgerzentrum Krone-Ladhof, 2. OG, 
   Raum Katzenmoos
Die Zugänge zu den Räumlichkeiten sind barrierefrei und 
für Rollstuhl-/Rollatorbenutzende geeignet.

Informationen für Mieter und Vermieter
Mit dem neuen Bundesmeldegesetz wurden bundesein-
heitliche Vorschriften geschaffen.

Anmeldung einer Wohnung
Es bleibt bei der allgemeinen Meldepflicht. Wer eine 
Wohnung bezieht, muss sich bei der Meldebehörde des 
neuen Wohnortes innerhalb von zwei Wochen nach Ein-
zug anmelden.
Folgende Ausnahmen von der Meldepflicht wurden in 
das Bundesmeldegesetz neu aufgenommen:
• Wer in Deutschland aktuell bei einer Meldebehörde 

gemeldet ist und für einen nicht länger als sechs Mo-
nate dauernden Aufenthalt eine weitere Wohnung 
bezieht, muss sich für diese weitere Wohnung nicht 
anmelden.

• Für Touristen, die sonst im Ausland wohnen, besteht 
eine Anmeldepflicht nach drei Monaten.

• Solange Bürgerinnen und Bürger aktuell bei einer 
Meldebehörde in Deutschland gemeldet sind, müs-
sen sie sich generell nicht anmelden, wenn sie in 
Krankenhäusern, Pflegeheimen oder sonstigen Ein-
richtungen, die der Betreuung pflegebedürftiger 
oder behinderter Menschen oder der Heimerziehung 
dienen, aufgenommen werden oder dort einziehen.

Mitwirkungspflicht des Wohnungsgebers – Bestätigung
Wieder eingeführt wird die Mitwirkungspflicht des Woh-
nungsgebers bzw. des Wohnungseigentümers bei der 
Anmeldung und bei der Abmeldung (z.B. beim Wegzug 
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in das Ausland). Wohnungsgeber ist, wer einem anderen 
eine Wohnung tatsächlich zur Benutzung überlässt. Für 
Personen, die zur Untermiete wohnen, ist der Hauptmie-
ter Wohnungsgeber.
Damit können künftig sogenannte Scheinanmeldungen 
wirksamer verhindert werden. Wohnungsgeber bzw. 
die Wohnungseigentümer müssen den Mieterinnen und 
Mietern den Ein- oder Auszug schriftlich bestätigen. Die 
Wohnungsgeberbescheinigung ist stets bei der Anmel-
dung in der Meldebehörde vorzulegen. Sie steht als 
Download auf der Homepage der Gemeinde Biederbach 
(www.biederbach.de – Dein Alltagserleichterer – Bürger-
service zur Verfügung) zur Verfügung.
Abmeldung einer Wohnung
Die Abmeldung einer Wohnung ist wie bisher nur bei 
Wegzug ins Ausland bzw. bei Aufgabe einer Neben-
wohnung erforderlich. In diesen Fällen ist auch eine 
Wohnungsgeberbescheinigung über den Auszug vorzu-
legen. Für die Abmeldung des Nebenwohnsitzes ist die 
Meldebehörde des Hauptwohnsitzes zuständig.
Weitergehende Informationen zum neuen Bundesmel-
degesetz finden Sie auf der nachfolgenden Internetseite:
http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/Moderne-Ver-
waltung/Verwaltungsrecht/Meldewesen/meldewesen_
node.html

FREIWILLIGE FEUERWEHR

Nachtalarmübung
Eine Alarmübung unter annähernd realistischen Einsatzbe-
dingungen führt die Freiwillige Feuerwehr Biederbach im 
Monat April 2023 durch. Um dem tatsächlichen Einsatzge-
schehen möglichst nahezukommen, werden der Zeitpunkt 
der Alarmierung und das Übungsobjekt nicht bekannt ge-
geben. Eventuelle Ruhestörungen sind nicht ausgeschlos-
sen. Für Ihr Verständnis bedanken wir uns bereits im Vor-
aus.

DIE GEMEINDE BIEDERBACH 
GRATULIERT

Zum Geburtstag
Allen Altersjubilaren, die im Monat März/April ihren Ge-
burtstag feiern und aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder 
namentlich nicht genannt werden möchten, gratulieren 
wir recht herzlich und wünschen Ihnen alles Gute, vor allem 
Gesundheit und persönliches Wohlergehen.

Veröffentlichung im Mitteilungsblatt
Altersjubilare ab dem 70., 75. usw. Geburtstag sowie Ehe-
jubilare ab dem 50., 60. usw. Jubiläum werden im Mittei-
lungsblatt nur veröffentlicht, wenn uns eine schriftliche 
Einverständniserklärung vorliegt. Gerne können Sie sich an 
das Bürgerbüro unter der Tel. 07682 9116-17 oder Zentrale 
07682 9116 0 oder per Mail an herr@biederbach.de oder 
gemeinde@biederbach.de wenden.

Besuche bei Alters- und Ehejubiläen
Gerne möchte unser Bürgermeister unsere Jubilare besu-
chen.
Bitte teilen Sie uns mit, wenn kein Besuch erwünscht ist 
unter Tel. 07682 9116-0 oder per E-Mail:
gemeinde@biederbach.de

Zur Geburt

Herzlichen Glückwunsch
den Eltern Judith und Michael Dufner, Frischnau 13 A
zu Ihrer Tochter Marie, geb. am 17.02.2023

RUHETAGE DER GASTSTÄTTEN

Gaststätte Ruhetag
„Adler-Pelzmühle“ Montag, Dienstag - Freitag 

ab 17.00 Uhr geöffnet
„Deutscher Hof“ Sonntag
„Hirschen-Dorfmühle“ Dienstag, Mittwoch 

ab 17.00 Uhr geöffnet
„Sonnhalde“ Montag, Donnerstag 

ab 17.00 Uhr geöffnet
„Schwarzwaldstüble“ Montag + Dienstag + Mittwoch
„Zum Bäreneckle“ Dienstag + Mittwoch
„Zum Kreuz“ Montag + Dienstag

NOTDIENSTE / NOTRUFE

Notrufe
An Werktagen nach 18 Uhr ist der diensthabende Arzt 
durch Anruf beim Hausarzt zu erfahren.
Außerhalb der regulären Sprechzeiten der Arztpraxen 
ist der ärztliche, kinderärztliche, gynäkologische und 
augenärztliche Bereitschaftsdienst unter Tel. 116 117 zu 
erreichen. Diese kostenlose Rufnummer ersetzt die bis-
herige Nummer für den allgemeinen Bereitschaftsdienst.

Zahnärztlicher Notfalldienst
Einheitliche Notfalldienstnummer für Baden-Württem-
berg
Patient*innen erhalten unter der Tel. Nr. 0761/120 120 
00 Informationen, welche Zahnarztpraxen in ihrer un-
mittelbaren Umgebung zum Zeitpunkt ihres Anrufes 
Notdienst haben. Mit der Eingabe der Postleitzahl über 
die Tastatur werden fünf diensthabende Praxen ange-
sagt.

DRK-Rettungsdienst/Krankentransport:  Tel. 19 222

Eine Übersicht der Notfallpraxen finden Sie auf der 
Homepage der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-
Württemberg: http://www.kvbawue.de/buerger/not-
fallpraxen

Notrufe Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst  112 ·  
Polizei  110

Notruf-Fax:
Neu seit 1.12.2019 ist, dass das Notruf-Fax der integrier-
ten Leitstelle Emmendingen direkt mit dem Notruf 112 
gekoppelt ist. So können gehörlose Menschen, Stumme 
oder Menschen mit Sprachschädigungen in Notsituatio-
nen schneller Hilfe bekommen. Faxvordrucke sind unter 
www.drk.emmendingen.de, Rubrik Rettungsdienst, In-
tegrierte Leitstelle erhältlich.

Gift-Notrufzentrale:  0761/19240
Kirchliche Sozialstation Oberes Elztal:
Tel. 07682 / 90 90 40 + 90 90 41 oder 0171 / 3380810 (Tag 
+ Nacht)
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Dorfhelferinnenwerk Sölden
Einsatzleitung für die Stationsgebiete Triberg, Elzach, 
Waldkirch, Freiamt-Sexau, Herbolzheim
Mobil: 0176-17612633 | birgitta.fahrlaender@familien-
werk-soelden.de
Bitte beachten Sie unseren neuen Namen: Nach knapp 
70 Jahren als Dorfhelferinnenwerk Sölden haben wir 
uns für eine Namensänderung entschieden und heißen 
nun Familienwerk Sölden!

Bereitschaftsdienst-Notfallpraxis Kreiskrankenhaus 
Emmendingen
Öffnungszeiten der Notfallpraxis am Kreiskrankenhaus 
(vorherige Anmeldung nicht erforderlich)
Montag, Dienstag und Donnerstag  19 bis 22 Uhr
Mittwoch und Freitag  16 bis 22 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertage  08 bis 22 Uhr

Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst (allgemein-, 
kinder-, augen- und HNO-ärztlicher Notfalldienst): 
 Tel.: 116117 (Anruf ist kostenlos)

Allgemeine Notfallpraxis Freiburg
Universitätsklinikum Freiburg, Sir-Hans-A.-Krebs-Straße 
3, 79106 Freiburg
Öffnungszeiten:
Mo., Di.,       20:00 bis 24:00 Uhr
Mi.        16:00 bis 24:00 Uhr
Do.        20:00 bis 24:00 Uhr
Fr.        16:00 bis 24:00 Uhr
Sa., So. und Feiertag von  08:00 bis 24:00 Uhr

Kinder-Notfallpraxis Freiburg
St. Josephs-Krankenhaus, Sautierstraße 1, 
79104 Freiburg
Öffnungszeiten:
Mo. bis Do.      19:00 bis 22:30 Uhr
Fr.        16:00 bis 22:30 Uhr
Sa., So. und Feiertage  08:00 bis 22:30 Uhr

Augen Notfallpraxis Freiburg
Universitätsklinikum Freiburg, Kilianstr. 5, 
79106 Freiburg im Breisgau,
Geänderte Öffnungszeiten ab 01.10.2022!
Sa., So. und Feiertag   08:00 bis 18:00 Uhr

Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde-Notdienst (HNO)
Universitätsklinikum Freiburg, Killianstraße 5, 
79106 Freiburg
Information
Telefon: 0761 270-42010. Telefax: 0761 270-40750.
Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist nicht zu verwech-
seln mit dem Rettungsdienst/Notarzt, der in lebensbe-
drohlichen Fällen Hilfe leistet und unter der Notrufnum-
mer 112 zu erreichen ist.

Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung  
für Menschen mit Behinderung (EUTB)
Die EUTB berät nach dem Grundsatz „Eine für alle“ zu 
Fragen, die sich für Menschen mit Behinderung und de-
ren Angehörige stellen. Die Beratung ist kostenfrei.
EUTB Lebenshilfe KV Emmendingen e.V.
Karl-Friedrich-Str. 68/1, 79312 Emmendingen
07641/93341-214 (Frau Bergis + Frau Heiß)
eutb@lebenshilfe-emmendingen.de
Außensprechstunde in Waldkirch freitagnachmittags.
Termine bitte telefonisch vereinbaren.

Fachstelle „Sucht“
Für Ratsuchende mit Problemen mit Alkohol, Medika-
menten, Glücksspiel oder Nikotin und deren Angehörige 

ist die Nebenstelle in 79183 Waldkirch, Friedhofstraße 
1 am Dienstag und Donnerstag unter Tel. 07681-24623 
erreichbar.

Herbstzeit - Betreutes Wohnen für alte und 
pflegebedürftige Menschen in (Gast-)Familien
Landvogtei 5, 79312 Emmendingen
Tel. 07641 9671590
http://www.herbstzeit-bwf.

Apotheken-Notdienst
Di., 21.03.  Schlossberg-Apotheke, Emmendingen
    Steinstr. 12, Tel. 07641 914650
    Schwarzwald-Apotheke, Simonswald
    Talstr. 36 A, Tel. 07683 794
Mi., 22.03.  Apotheke am Heidacker, Freiamt
    Hauptstr. 49, Tel. 07645 91 78 77
    Waldhorn-Apotheke, Sexau
    Emmendinger Str. 6, Tel. 07641 4 75 75
Do., 23.03.  Stadtapotheke am Marktplatz, Emmendingen
    Marktplatz 11, Tel. 07641 87 63
Fr., 24.03.  Aesculap-Apotheke Köndringen, Teningen
    Bahnhofstr. 3, Tel. 07641 54300
    Severin-Apotheke, Denzlingen
    Alemannenstr. 17, Tel. 07666 5844
Sa., 25.03.  Kandel-Apotheke Waldkirch
    Lange Str. 58, Tel. 07681 93 20
So., 26.03.  Bären-Apotheke, Waldkirch
    Adenauerstr. 11, Tel. 07681 4740740
    Spitzweg-Apotheke, Emmendingen
    Fritz-Boehle-Str. 38, Tel. 07641 51191
Mo., 27.03.  Bürkle-Apotheke, Emmendingen
    Schillerstr. 19, Tel. 07641 42301
    Glotter-Apotheke, Glottertal
    Talstr. 70 A, Tel. 07684 13 55
Di., 28.03.  Breisgau-Apotheke, Teningen
    Alemannenstr. 2 A, Tel. 07641 84 60
     Kandel-Apotheke im Gesundheitszentrum, 

Waldkirch
    Fabrik Sonntag 5 A, Tel. 07681 4 92 52 50
Mi., 29.03.  Neue Apotheke, Emmendingen
    Milchhofstr. 1, Tel. 07641 9 33 22 21
    Schwarzwald-Apotheke, Elzach
    Nikolausplatz 2, Tel. 07682 392
Do., 30.03.  easyApotheke, Emmendingen
    Freiburger Str. 4, Tel. 07641 95 42 80
Fr., 31.03.  Stadt-Apotheke, Waldkirch
    Lange Str. 37, Tel. 07681 47 91 10
Sa., 01.04.  Central-Apotheke Emmendingen
    Theodor-Ludwig-Str. 11, Tel. 07641 914170
    Rathaus-Apotheke, Elzach
    Hauptstr. 70, Tel. 07682 1717
So., 02.04.  Apotheke auf der Bleiche, Emmendingen
    Lessingstr. 19, Tel. 07641 5 18 5
    Apotheke im Kohlerhof, Denzlingen
    Rosenstr. 1, Tel. 07666 949110
Mo., 03.04. Marien-Apotheke, Gutach
    Golfstr. 9, Tel. 07681 7257
    Paracelsus-Apotheke, Denzlingen
    Schwarzwaldstr. 3, Tel. 07666 2392
Di., 04.04.  Spitzweg-Apotheke, Emmendingen
    Fritz-Boehle-Str. 38, Tel. 07641 51191

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
Tierärztlicher Kleintiernotdienst werktags von 18 - 8 
Uhr besetzt und kann tagesaktuell über den Haustier-
arzt erfragt werden.
Samstag/Sonntag, 25./26.03.2023
Tierarztpraxis Sandra Nelle, Teningen-Nimburg
Im Klettenacker 6, Tel. 07663 607790
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Samstag/Sonntag, 01./02.04.2023
Dr. Tietz, Waldkirch
Rudolf-Blessing-Str. 2, Tel. 07681 494936

Tierkörperbeseitigungsanstalt Zweckverband PROTEC 
Orsingen, Nenzinger Str. 34, 78359 Orsingen, Tel.: 07774 
9339-0, Fax: 07774 9339-33.

Pflegestützpunkt Landkreis Emmendingen
In der Beratungsstelle für gesetzlich versicherte Pflege-
bedürftige, Angehörige und Interessierte aller Alters-
gruppen sind Informationen rund um das Thema Pfle-
ge, die regionalen Angebote und die gesetzlichen sowie 
kommunalen Leistungen erhältlich. Ebenso bietet der 
Pflegestützpunkt Hilfestellung bei der Inanspruchnahme 
dieser Leistungen. Die Auskünfte sind neutral, kosten-
los und vertraulich. Die Beratungen erfolgen telefonisch 
oder persönlich im Pflegestützpunkt Emmendingen, 
während der Außensprechzeiten oder beim Hausbesuch.
Besucheranschrift:
Romaneistraße 3, 79312 Emmendingen
Postanschrift:
Bahnhofstr. 2-4, 79312 Emmendingen
Kontakt:
Tel.:  07641 451-3091, -3025, -3095
E-Mail: pflegestützpunkt@landkreis-emmendingen.de
Internet: www.landkreis-emmendingen.de/pflegestuet-
zpunkt
Außensprechzeiten:
Waldkirch, Rathausinnenhof, Generationenbüro, Markt-
platz 1-5
Montags 12 – 16 Uhr, Tel.: 07641 451-3095, Frau Ziebold
Öffnungszeiten Emmendingen
Mo., Di., Do., Fr.  8.30 – 12 Uhr
Do.      14 – 18 Uhr
Um Terminvereinbarung wird gebeten.

MÜLLABFUHR

Donnerstag, 23.03.2023 Gelber Sack
Dienstag, 28.03.2023  Schadstoffmobil
Samstag, 01.04.2023  Graue Tonne - Änderung!
Donnerstag, 06.04.2023 Gelber Sack
Dienstag, 11.04.2023  Blaue Tonne - Änderung!
Samstag, 15.04.2023   Blaue Tonne (Ortsteil 

Frischnau, Mersberg,  
Uhlsbach) - Änderung!!

Öffnungszeiten Grünschnittplatz Elzach
Freitag:  13.00 – 17.00 Uhr
Samstag:  09.00 – 14.00 Uhr

Öffnungszeiten Recyclinghof Elzach
Freitag:   13.00 – 17.00 Uhr
Samstag:  09.00 – 13.00 Uhr

VEREINSMITTEILUNGEN

KLEINKALIBER-SPORTSCHÜTZEN-
VEREIN E.V. BIEDERBACH

Einladung zur Generalversammlung des 
Schützenverein Biederbach 2023
Der Kleinkaliber-Sportschützenverein Biederbach 1934 e.V. 
lädt alle Aktive, Ehrenmitglieder, passive Mitglieder, Freun-
de und Gönner des Vereins recht herzlich zu seiner dies-
jährigen Generalversammlung ein. Sie findet am Samstag, 
dem 01. April 2023, um 20:00 Uhr im Schützenhaus statt.
Tagesordnung
1.  Begrüßung
2.  Totenehrung
3.  Bericht 1. Vorsitzender
4.  Geschäftsbericht
5.   Kassenbericht mit Stellungnahme der Kassenprüfer und 

Wahl von zwei Kassenprüfern
6.  Bericht des Sport- und Jugendwarts
7.  Entlastung der Gesamtvorstandschaft
8.  Ehrungen
9. Verschiedenes, Wünsche, Anträge
Anträge, über die in der Mitgliederversammlung abge-
stimmt werden sollen, sind bis spätestens 3 Tage vor der 
Versammlung schriftlich an den Vorsitzenden Schriftver-
kehr zu richten.
Über Ihren zahlreichen Besuch würden wir uns sehr freuen.
Mit freundlichen Schützengrüßen
Kleinkaliber-Sportschützenverein Biederbach 1934 e.V.

Altmetallsammlung
Der Schützenverein Biederbach führt am Samstag, 15. April 
2023, seine alljährliche Altmetallsammlung durch. Haben 
Sie Altmetall zu Hause und wollen es loswerden? Dann 
legen Sie es bitte sichtbar am Straßenrand ab. Bei schwe-
ren Teilen sind wir gerne behilflich, diese aus dem Haus zu 
tragen. Besonders sperrige Güter (z.B. ausrangierte land-
wirtschaftliche Maschinen etc.) können auch im Vorfeld 
abgeholt werden. Nehmen Sie diesbezüglich gerne, mit 
Herrn Franz Ruf (Handy-Nr. 0173-8622342), Kontakt auf. 
Der Schützenverein bedankt sich schon im Voraus für Ihre 
Altmetallspende.
Mit freundlichen Grüßen
Kleinkaliber-Sportschützenverein Biederbach 1934 e.V.

MELODIA
BIEDERBACH E.V.

Aufbau eines neuen gemischten Chores
Herzlich willkommen zu Schnupperproben jeden Dienstag-
abend
Seit Anfang Januar 2023 treffen sich in Biederbach Sanges-
begeisterte zu den wöchentlichen Proben für den Aufbau 
eines neuen gemischten Chores.
Diese neue Chorgruppe hat ihre Eigenständigkeit, wählt 
ihre eigene musikalische Richtung mit ihrer neuen Dirigen-
tin Natalia Hof. Diese neue Singgemeinschaft ist offen für 
alle Altersstufen und wird sich später einen eigenen Namen 
für diesen Chor geben.
Die Singstunden sind immer am Dienstag mit Beginn um 
20:00 Uhr im Probenraum von Melodia Biederbach bei der 
Schwarzwaldhalle in Biederbach.

IMPRESSUM 

Herausgeber:  
Gemeindeverwaltung Biederbach

Druck und Verlag:  
Nussbaum Medien  
Rottweil GmbH & Co. KG,  
Opelstraße 29,  
68789 St. Leon-Rot,  
www.nussbaum-medien.de

Verantwortlich für den amtlichen 
Teil, alle sonstigen Verlautbarungen 
und Mitteilungen: 
Bürgermeister Rafael Mathis, 
79215 Biederbach, Dorfstraße 18, 
oder sein Vertreter im Amt. 

Verantwortlich für „Was sonst noch 
interessiert“ und den Anzeigenteil:  
Klaus Nussbaum, Opelstraße 29, 
68789 St. Leon-Rot 
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Anzeigenverkauf: 
rottweil@nussbaum-medien.de
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In den Schnupperproben neue Erfahrungen gewinnen:
>   Atemtechnik lernen nicht nur zum Singen sondern auch 

für das Wohlbefinden im Alltag.
>   Übung, Förderung und Festigung in der persönlichen 

Stimmbildung
>   Jede einzelne Stimme bereichert den Chorklang
>  Geselligkeit und Kameradschaft pflegen
Herzliche Einladung, einfach vorbeikommen! 
Wir freuen uns.
Eine Initiative in der Patenschaft von Melodia Biederbach 
e.V.
melodia.biederbach@gmx.de

SPORTVEREIN BIEDERBACH E.V.

Spielplan der Fußballabteilung  
des SV Biederbach 1960 e.V.

Aktive Mannschaften
1. Mannschaft
Sonntag, 26.03. 
SV Biederbach - SV Mundingen 2;  Anpfiff 15:00 Uhr
Sonntag, 02.04. 
DJK Heuweiler - SV Biederbach;  Anpfiff 15:00 Uhr
2. Mannschaft
Sonntag, 26.03. 
SV Biederbach 2 - SV Mundingen 3;  Anpfiff 12:45 Uhr
Sonntag, 02.04. 
DJK Heuweiler 2 - SV Biederbach 2;  Anpfiff 12:30 Uhr

Spiele unserer Jugend
Mittwoch, 22.03.2023
SG Oberes Elztal B-Junioren - FC Denzlingen; 
Anpfiff 19:00 Uhr
Freitag, 24.03.2023
SG Prechtal/Biederbach D-Junioren - FC Denzlingen; 
Anpfiff 17:30 Uhr; Sportplatz Prechtal
SV Biederbach C-Juniorinnen - JFV Freiburg-Ost; 
Anpfiff 18:00 Uhr
Samstag, 25.03.2023
SV Biederbach D-Juniorinnen - SV Titisee; 
Anpfiff 11:00 Uhr
SG Prechtal/Biederbach 2 E-Junioren - SC Gutach-Bleibach 2; 
Anpfiff 13:00 Uhr
SG Prechtal/Biederbach 2 D-Junioren - SG Gottenheim 2; 
Anpfiff 13:00 Uhr; Sportplatz Prechtal
SG Gutach - SG Oberes Elztal B-Junioren; 
Anpfiff 14:00 Uhr; Sportplatz Simonswald
SG Prechtal/Biederbach E-Junioren - SG St. Peter; 
Anpfiff 14:30 Uhr
SG Biengen 2 - SG Oberes Elztal 2 B-Junioren; 
Anpfiff 15:30 Uhr; Sportplatz Mengen
SG Oberes Elztal 2 A-Junioren - SG Schlatt; 
Anpfiff 16:00 Uhr; Sportplatz Elzach
Sonntag, 26.03.2023
Alem. Zähringen - SV Biederbach B-Juniorinnen; 
Anpfiff 11:00 Uhr; Sportplatz Zähringen
JFV Dreisamtal - SG Oberes Elztal A-Junioren; 
Anpfiff 15:00 Uhr; Sportplatz Kirchzarten
Mittwoch, 29.03.2023
FC Denzlingen 2 - SG Prechtal 2 D-Junioren; 
Anpfiff 17:30 Uhr; Sportplatz Denzlingen
Freitag, den 31.03.2023
SV Biederbach B-Juniorinnen - VfR Vörstetten; 
Anpfiff 18:00 Uhr
SG Wasser-Kollmarsreute - SG Prechtal D-Junioren; 
Anpfiff 18:00 Uhr Sportplatz Kollmarsreute
SvO Rieselfeld - SV Biederbach C-Juniorinnen; 
Anpfiff 18:45 Uhr; Sportplatz Rieselfeld

Samstag, 01.04.2023
SG Oberes Elztal 2 B-Junioren - FC Denzlingen 2; 
Anpfiff 10:30 Uhr
SpVgg. Gundelfingen - SV Biederbach D-Juniorinnen; 
Anpfiff 11:00 Uhr; Sportplatz Gundelfingen
FC Emmendingen 2 - SG Prechtal/Biederbach 2 E-Junioren; 
Anpfiff 11:30 Uhr; Sportplatz Emmendingen
SpVgg. Buchenbach - SG Prechtal/Biederbach E-Junioren; 
Anpfiff 13:00 Uhr; Sportplatz Buchenbach
SG Oberes Elztal B-Junioren - SG Whyl; 
Anpfiff 15:00 Uhr
SG Oberes Elztal A-Junioren - SC Lahr; 
Anpfiff 12:00 Uhr; Sportplatz Elzach
SG Allmend 2 - SG Oberes Elztal 2 A-Junioren; 
Anpfiff 14:00 Uhr; Sportplatz Reute
Dienstag, 04.04.2023
SG im Schuttertal 2 - SG Prechtal/Biederbach D-Junioren; 
Anpfiff 18:00 Uhr; Sportplatz Schweighausen
Mittwoch, 05.04.2023
SG Weisweil 2 - SG Prechtal/Biederbach 2 E-Junioren; 
Anpfiff 17:30 Uhr; Sportplatz Forchheim
Donnerstag, 06.04.2023
SG Tuniberg Süd - SV Biederbach D-Juniorinnen; 
Anpfiff 17:30 Uhr; Sportplatz bei Redaktionsschluss n. Bek.

Wir freuen uns über Ihren Besuch der Spiele unserer Mann-
schaften und wünschen allen viel Erfolg sowie Spaß beim 
Spiel!
Sportliche Grüße
SV Biederbach 1960 e.V.

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Besuchsdienstkreis
Die Mitarbeiterinnen des Besuchsdienstkreises werden 
gebeten, die Geburtstagsgeschenke für das kommende 
Quartal am Donnerstag, 23. März 2023 ab 18.00 Uhr im 
Pfarrzentrum Elzach (Cäcilienraum) abzuholen.
Das Vorbereitungsteam trifft sich um 17.15 Uhr.

Öffnungszeiten der Kath. Pfarrbüros:
Elzach, Kirchplatz 6, Tel.: 07682 / 8083-0, 
Fax: 07682 / 8083-10
Mail: info@kath-oberes-elztal.de 
Öffnungszeiten: 
Mittwoch, Donnerstag, Freitag  von 09:00 – 12:00 Uhr
Donnerstagnachmittag  von 15:00 – 18:00 Uhr
Oberwinden, Kirchberg 16, 
Tel.: 07682 / 256, Fax: 07682/ 8435
Mail: hoernleberg@kath-oberes-elztal.de
Öffnungszeiten: 
Montag und Donnerstag  von 9:00 – 12:00 Uhr
Mittwochnachmittag  von 15:00 – 18:00 Uhr

PFARRGEMEINDE ST. MANSUETUS
OBERBIEDERBACH

Gottesdienste
Mittwoch, 22. März
19:00 Uhr  Eucharistiefeier
    Seelenamt für Fridolin Singler
Sonntag, 26. März
10:00 Uhr  Eucharistiefeier
Mittwoch, 29. März
19:00 Uhr  Bußfeier
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Samstag, 01. April
19:00 Uhr  Vorabendmesse zum Palmsonntag
Sonntag, 02. April
St. Barbara, Oberspitzenbach
08:30 Uhr  Eucharistiefeier zu Palmsonntag

KIRCHENGEMEINDE ST. NIKOLAUS
ELZACH

Gottesdienste
Donnerstag, 23. März
19:00 Uhr  Eucharistiefeier
Samstag, 25. März
19:00 Uhr   Vorabendmesse mitgestaltet vom Taizé Chor
    Seelenamt für Manfred Schonhard
Donnerstag, 30. März
19:00 Uhr  Eucharistiefeier
    Seelenamt für Anton Joos
Samstag, 01. April
16:30 Uhr  Beichtgelegenheit
Dienstag, 04. April
19:00 Uhr  Bußfeier

EVANGELISCHES PFARRAMT

INFORMATIONEN AUS DEN KIRCHENGEMEIN-
DEN ELZACH UND OBERPRECHTAL
Gottesdienste:
Sonntag, 26.03.2023
10.00 Uhr   gemeinsamer Gottesdienst Johanneskirche El-

zach
Sonntag, 02.04.
10.00 Uhr   Gemeinsamer Gottesdienst Christuskirche 

Oberprechtal
Gründonnerstag, 06.04.
19.00 Uhr   Gemeinsamer Gottesdienst mit Tischabend-

mahl im Gemeindesaal in Elzach
Karfreitag, 07.04.
10.00 Uhr   Gemeinsamer Gottesdienst mit Abendmahl 

Christuskirche Oberprechtal
Ostersonntag, 09.04.
8.00 Uhr   Gemeinsamer Gottesdienst auf dem Friedhof 

in Oberprechtal
Ostersonntag, 09.04.
10.00 Uhr   Gemeinsamer Gottesdienst Johanneskirche El-

zach

Büro - Öffnungszeiten:
dienstags  10.30 – 12.00 Uhr und 
donnerstags  15.00 Uhr – 16.30 Uhr
E-Mail:   Elzach-oberprechtal@kbz.ekiba.de
Homepage:  www.eki-elzach-oberprechtal.de
Tel.:    Telefon 07682 – 8281
Fax:    07682 – 67647

ZWEITÄLERLAND

ZweiTälerLand -  
bei den Touristen sehr beliebt
Die Corona-Pandemie hat die Tourismusbranche in den 
letzten Jahren schwer gebeutelt. Lockdown, Teillockdown 
und Beherbergungsverbot waren die bestimmenden The-

men und wirkten sich negativ auf die Tourismuszahlen aus. 
Mit Spannung wird deshalb erwartet, wie sich der Touris-
mus nach der Pandemie entwickelt. Im ZweiTälerLand fällt 
die Bilanz für das abgelaufene Tourismusjahr sehr positiv 
aus. 2022 konnten im Elztal und Simonswäldertal 98.254 
Gästeankünfte registriert werden und 377.176 Übernach-
tungen. Das entspricht einem Plus von 46,8 % bei den An-
künften und 32,3 % bei den Übernachtungen gegenüber 
dem Vorjahr. Damit schließt die Ferienregion nahtlos an 
die Werte vor der Pandemie an.
Mehr noch, 2022 stiegen im ZweiTälerLand die Übernach-
tungszahlen sogar um knapp 2 % im Verhältnis zum be-
reits sehr erfolgreichen Vor-Corona-Vergleichsjahr 2019. Im 
gegenwärtigen wirtschaftlichen Umfeld, mit dem Krieg in 
der Ukraine gefolgt von Flüchtlingsbewegungen in Europa 
und Inflationsraten bis zu 10 %, ist diese Leistung außer-
gewöhnlich. Dies zeigt auch der Blick auf die Landes- und 
Bundesebene. Laut Statistischem Landes- bzw. Bundesamt 
wurden die Übernachtungszahlen 2022 gegenüber dem 
Vergleichsjahr 2019 in Baden-Württemberg noch um 8,6 % 
und in Deutschland um 9,1 % verfehlt.
Bereits während den pandemiebeeinträchtigten Jahren er-
wies sich das ZweiTälerLand als sehr widerstandsfähig ge-
genüber Schockereignissen. „Sofern Reisen möglich waren, 
waren auch die Unterkünfte sehr gut gebucht“, blickt 
ZweiTälerLand Geschäftsführerin Nicola Kaatz zurück. 
„Doch die Verluste während der Monate des Lockdowns 
waren in den vorherigen Jahren nicht aufzuholen. Wir sind 
daher mächtig stolz, dass wir im ersten vollen Tourismus-
jahr nach Corona bereits wieder so starke Zahlen präsentie-
ren können. Das ist der Verdienst aller, die im und für den 
Tourismus im ZweiTälerLand arbeiten.“

Ein tieferer Blick in die Zahlen zeigt, dass die im ersten 
Quartal 2022 noch einwirkenden Pandemieeinschränkun-
gen statistisch einen stärkeren Einfluss auf die Übernach-
tungszahlen hatten, als die ab Frühjahr stetig steigenden 
Inflationsraten. Ein nachhaltiger negativer Einfluss der In-
flation auf die Übernachtungszahlen ist statistisch für das 
ZweiTälerLand nicht ermittelbar. Außerdem erfreulich ist, 
dass 2022 die Aufenthaltsdauer der Gäste im ZweiTäler-
Land mit 3,8 Tagen über den Vor-Corona-Werten der Fe-
rienregion sowie deutlich über dem Landes- und Bundes-
durchschnitt von 2,6 bzw. 2,77 Tagen liegt.
Traditionell sind die unmittelbar angrenzenden Bundeslän-
der und Nachbarländer stark bei den Ankünften vertreten. 
78 % der Gäste waren nationaler Herkunft. Aus der Eu-
ropäischen Union (ohne Deutschland) wurden 12,6 % der 
Gäste empfangen sowie 9,4 % aus dem außereuropäischen 
Ausland. Insgesamt kamen Übernachtungsgäste aus 77 Na-
tionen ins ZweiTälerLand. Im Vergleich zum Vorjahr mit 15 
% internationalen Gästen aus 59 Nationen erholt sich dem-
nach auch der internationale Tourismus.
Das ZweiTälerLand zeigt sich wieder einmal als eine star-
ke Marke der Städte und Gemeinden Biederbach, Elzach, 
Gutach im Breisgau, Gütenbach, Simonswald, Waldkirch 
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und Winden im Elztal für Qualitätstourismus im Schwarz-
wald.
Bei dieser Statistik handelt es sich um Zahlen, die anhand 
der Meldescheinerfassung der einzelnen Orte generiert 
werden und somit auch die Vermieter bis einschl. 9 Betten 
beinhaltet; Zahlen Stand 14.03.2023. Das Statistische Lan-
desamt bzw. Bundesamt veröffentlicht in deren Tourismus-
statistik die Zahlen der Betriebe mit 10 und mehr Betten.

Produktmanager im Tourismus 
(Mensch*)
Im Auftrag der Städte und Gemeinden Biederbach, El-
zach, Gutach im Breisgau, Gütenbach, Simonswald, 
Waldkirch und Winden im Elztal übernimmt die Elztal & 
Simonswäldertal Tourismus GmbH & Co. KG die strate-
gische Entwicklung und Vermarktung des Tourismus im 
ZweiTälerLand.

Bereichere unser Erfolgsteam als Produktmanager  
im Tourismus (Mensch*).

Die ausführliche Stellenausschreibung findest Du auf der 
ZweiTälerLand-Webseite unter: www.zweitaelerland.
de/pressearchiv/.
Bitte sende uns Deine ausführlichen Bewerbungsunter-
lagen bis zum 10.04.2023 an:
Elztal & Simonswäldertal Tourismus GmbH & Co. KG
Geschäftsführerin Nicola Kaatz
Bahnhofstraße 1, 79261 Gutach im Breisgau
Tel.: 07685 90889-14; 
E-Mail: nicola.kaatz@zweitaelerland.de

MITTEILUNGEN DES 
LANDRATSAMTES 
EMMENDINGEN

Sammlung von gut erhaltenen Waren in 
Endingen und Elzach
Gut erhaltene Waren und Gebrauchsgegenstände, die zu 
schade zum Wegwerfen sind, werden auch in diesem Früh-
jahr wieder für soziale Projekte gesammelt. Das Sammel-
fahrzeug der Beschäftigungsgesellschaft WABE steht am 
Samstag, 25. März 2023 von 9 bis 13 Uhr in Elzach vor dem 
Recyclinghof auf dem Gelände des Betonwerks. Das Sam-
melfahrzeug von 48-Grad-Süd steht am selben Tag von 9 
bis 14 Uhr auf dem Grünschnittplatz in Endingen.
Gesucht werden gut erhaltene Gebrauchsgegenstände wie 
Geschirr und Besteck, Vasen und Dekoartikel, Tischdecken 
und Bettwäsche, funktionsfähige Küchengeräte und Elek-
trogeräte sowie Spielwaren aller Art. Angenommen wer-
den kann jedoch nur, was sich später auch grundsätzlich 
wiederverkaufen lässt. Konkrete Auskünfte, welche Ge-
genstände derzeit nachgefragt sind bzw. wofür es keine 
Verwendung gibt, erteilen die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter schon vor dem Sammeltermin (WABE: Frau Eichele, 
Telefon 07681 47 40 556; 48 Grad Süd: Frau Feldmaier und 
Her Wastell, Telefon 07643 333 9230). Gut erhaltene, ge-
brauchte Gegenstände können im Second-Hand-Kaufhaus 
„Hin und Weg“ der WABE, Damenstraße 2 in Waldkirch 
jederzeit und von allen Interessenten erworben werden. 
Öffnungszeiten des Kaufhauses: Montag bis Freitag 9:00 
bis 12:30 Uhr und 14:30 bis 18:00 Uhr und Samstag 9:00 
bis 13:00 Uhr. Weitere Infos unter www.wabe-waldkirch.
de. Das gleiche gilt für die Firma 48-Grad-Süd, sie betreibt 
Second-Hand-Kaufhäusern in Denzlingen, Emmendingen, 
Endingen und Herbolzheim. Öffnungszeiten und weitere 
Infos gibt’s hierzu unter www.48gradsued.de.

World Café –  
Fit für die Kommunalpolitik für Frauen
Im Rahmen der Veranstaltungsangebote rund um den 
Internationalen Frauentag bietet die Gleichstellungsbe-
auftragte des Landkreises Yvonne Baum am Samstag, 25. 
März von 15 bis 17 Uhr ein World Café zum Thema „Fit 
für die Kommunalwahl“ in der Musikschule bei der VHS 
in Emmendingen (Am Gaswerk 3, Nähe Bahnhof) an. In-
teressierte haben die Möglichkeit, mit aktiven Gemeinde- 
und Kreisrätinnen, ehrenamtlich engagierten Frauen und 
der Gleichstellungsbeauftragten ins Gespräch zu kommen. 
Kommunalpolitisch interessierte Frauen und potenzielle 
Kandidatinnen für die Kommunalwahl 2024 erhalten an 
diesem Nachmittag beispielsweise Tipps und Auskunft zur 
Kandidatur. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung jedoch un-
ter info@vhs-em.de erforderlich.

Frühjahrssammlung  
des Schadstoffmobils
Am 8. März startet die Frühjahrssammlung des Schad-
stoffmobils. Bis 25. März 2023 kommt das Sammelfahr-
zeug in jede Gemeinde und steht auch in den meisten 
Ortsteilen.
Bieder-
bach

Dienstag, 
28.03.2023,

09.30-
10.30 Uhr

Parkplatz Sport-
platz, Weiher-
matten

Elzach Dienstag, 
28.03.2023,

13.30 - 
15.30 Uhr

Parkplatz bei 
Kreisel-Prechtal 
bei Fa. Dufner

Oberwin-
den

Mittwoch, 
29.03.2023,

11.00 - 
12.30 Uhr

Bauhof, Bahnhof-
straße 16

• Beim Schadstoffmobil werden kostenlos alle Abfälle 
mit gefährlichen Stoffen angenommen. Dazu zählen 
Chemikalien jeder Art, Lacke und Lasuren, lösungs-
mittelhaltige Farben, Holzschutzmittel, Verdünnung, 
Akkus und Batterien, Autopflegemittel, Altöl (max.10 
Liter), Frostschutzmittel usw.

• Frittierfett und Speiseöl werden ebenfalls angenom-
men.

• Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen und LED-Lam-
pen können abgegeben werden (keine Glühbirnen, 
sie können über graue Tonne entsorgt werden).

• Beim Schadstoffmobil werden auch alte Medikamen-
te angenommen.

• Flüssige Stoffe in Kanistern sind auf Behältergröße 
von max. 20 Liter beschränkt.

• Bitte die Problemabfälle immer nur direkt beim 
Schadstoffmobil und am besten in der verschlossenen 
Originalverpackung abgeben.

• Wer beim Sammeltermin in seiner Gemeinde verhin-
dert ist, kann jeden anderen Sammeltermin nutzen. 
Hinweis: In einigen Gemeinden hat sich gegenüber 
den Vorjahren der Wochentag für die Schadstoff-
sammlung aus organisatorischen Gründen geändert.

• Weitere Infos zur Schadstoffsammlung gibt’s unter 
www.landkreis-emmendingen.de und per Telefon 
07641 451 97 00

Adipositas-Infoveranstaltung  
im Kreiskrankenhaus
Das Kreiskrankenhaus Emmendingen bietet auch in diesem 
Jahr für Menschen mit krankhaftem Übergewicht (Adipo-
sitas) wieder Treffen unter fachkundiger Leitung an: Chef-
arzt Prof. Dr. Ulrich Baumgartner, der am Kreiskrankenhaus 
Emmendingen die Behandlung und Betreuung der Adiposi-
tas-Patienten leitet, informiert bei diesen Treffen zu allen 
Fragen über Adipositas. Der erste Termin in diesem Jahr 
ist am Montag, 27. März 2023 von 19:00 bis 20:00 Uhr im 
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Kreiskrankenhaus Emmendingen. Die Veranstaltung findet 
im Nebengebäude in der Adolf-Sexauer-Str. 3, im Haus C, 
Veranstaltungsraum U 1 statt. Der Zugang kann über den 
Parkplatz des Kreiskrankenhauses erfolgen. Weitere Veran-
staltungen sind am 26. Juni und 25. September 2023. Eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Infos gibt es un-
ter Telefon 07641 454 2291 und unter www.krankenhaus-
emmendingen.de

„Fridays for Burger“ - Kochworkshop für 
Jugendliche ab 12 Jahren
Eine Reduktion des Fleischkonsums und „klimafreundli-
cher Essen“ bedeutet oft langgehegte Gewohnheiten zu 
ändern. Das fällt vielen Menschen schwer. Sich langsam, 
Schritt für Schritt auf neue Geschmacksnuancen einzulas-
sen und neue Rezepte auszuprobieren, ist bereichernd und 
gar nicht so schwierig, wie man oft denkt. Dabei möchte 
das Landwirtschaftliche Bildungszentrum Emmendingen-
Hochburg unterstützen und bietet unter dem Motto „Fri-
days for Burger“ einen Kochworkshop für Jugendliche ab 
12 Jahren an. Die Teilnehmenden lernen, wie herrlich safti-
ge Burger, ob vegan oder vegetarisch, aus regionalen Zuta-
ten hergestellt werden. Die HochBURGER sind daher nicht 
nur lecker, sondern auch absolut zukunftsfähig.
Termin: Freitag, 31. März von 16.00 - 19.00 Uhr am Land-
wirtschaftlichen Bildungszentrum Emmendingen-Hoch-
burg. Die Lebensmittelkosten werden auf die Teilnehmen-
den umgelegt (ca. 6 - 10 €). Anmeldung bis 29. März 2023 
über den folgenden Link: https://www.terminland.eu/land-
kreis-emmendingen/.

Abfuhr der Restmülltonnen wegen Ostern 
vorverlegt
Bitte beachten: Die Müllabfuhr der grauen Restmüllton-
nen wird in diesem Jahr in der Karwoche in mehreren Ge-
meinden im Landkreis vorverlegt. Grund dafür ist, dass der 
Zweckverband Abfallbehandlung Kahlenberg in Ringsheim, 
wo der Restmüll entsorgt wird, am Karsamstag geschlossen 
ist. Die Leerung der grauen Tonnen in Biederbach, Elzach 
und Winden erfolgt deshalb bereits am Samstag, 1. April. 
In Reute ist die Abfuhr bereits am Montag, 3. April. In Em-
mendingen erfolgt die Leerung der grauen Tonnen in der 
Oberstadt und im Bürkle-Bleiche ebenfalls bereits am Mon-
tag, 3. April und in der Unterstadt sowie in Wasser, Mun-
dingen, Kollmarsreute, Maleck und Windenreute bereits am 
Dienstag, 4. April. In Vörstetten werden die grauen Tonnen 
ebenfalls am Dienstag, 4. April geleert. In Bahlingen, Frei-
amt, Malterdingen und Sexau kommt die Müllabfuhr bereits 
am Mittwoch, 5. April. In Herbolzheim und Kenzingen ist die 
Leerung der grauen Tonnen am Donnerstag, 6. April.
In allen anderen Gemeinden werden die grauen Tonnen 
wegen der Osterfeiertage einen Tag später als am gewohn-
ten Wochentag geleert. Die Termine sind im Abfallkalen-
der unter www.landkreis-emmendingen.de > Abfallwirt-
schaft aufgeführt.

Müllabfuhr im Landkreis Emmendingen 
kommt auch bei Streik
Von Warnstreiks in Zusammenhang mit den derzeit laufen-
den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst ist die Müll-
abfuhr im Landkreis Emmendingen nicht betroffen. Denn 
die Beschäftigten der Müllabfuhr sind keine Mitarbeiten-
den des Landratsamtes, sondern beim privaten Entsor-
gungsunternehmen Remondis beschäftigt. Der Landkreis 
betreibt die Müllabfuhr nicht selbst, sondern vergibt sie 
nach einer europaweiten Ausschreibung immer für sieben 
Jahre an ein Entsorgungsunternehmen. Dieses Unterneh-
men übernimmt dann im Auftrag der Abfallwirtschaft des 
Landkreises das Einsammeln des Hausmülls und den Trans-
port zur Abfallbehandlungsanlage (ZAK) auf dem Kahlen-
berg bei Ringsheim/Herbolzheim.

MITTEILUNGEN ANDERER BEHÖRDEN

DEUTSCHE 
RENTENVERSICHERUNG

Leistungen von Frauen anerkennen
Frauen leisten einen enormen gesellschaftlichen Beitrag: 
sowohl mit ihrer Erwerbsarbeit als auch durch die Erzie-
hung von Kindern oder die Pflege von Angehörigen. Wie 
die gesetzliche Rentenversicherung diesen Einsatz hono-
riert, darüber informiert die Deutsche Rentenversicherung 
Baden-Württemberg (DRV BW) anlässlich des Internationa-
len Frauentags, der jährlich am 8. März gefeiert wird. 
Selbst ist die Frau! 
Gerade in der Altersvorsorge ist dieser Satz von Bedeutung. 
Schließlich bringen eigene Beiträge am meisten für die 
spätere Rente. Die Rentenhöhe spiegelt das Erwerbsleben 
wider. Dabei unterscheidet die gesetzliche Rentenversiche-
rung nicht zwischen weiblichen und männlichen Renten-
beiträgen: Das gleiche Gehalt führt zur gleichen Anzahl 
an sogenannten Entgeltpunkten und damit zur gleichen 
Rentenhöhe. Deswegen ist es insbesondere für Frauen so 
wichtig, sich rechtzeitig und frühzeitig um ein vom Partner 
unabhängiges Einkommen zu kümmern.
Kindererziehung – ein Plus für die Rente
Wer in den ersten drei Jahren nach der Geburt eines Kindes 
die Erziehungsarbeit übernimmt, muss damit oft die Be-
rufstätigkeit einschränken. Diese Sorgearbeit, die meistens 
Frauen leisten, gleicht der Staat durch die Anrechnung von 
Kindererziehungszeiten aus. Ein Jahr Kindererziehungszeit 
bringt derzeit ungefähr 34 Euro mehr Rente pro Monat. 
Für die ersten zehn Jahre nach der Geburt eines Kindes 
werden zudem Berücksichtigungszeiten wegen Kinderer-
ziehung angerechnet. Diese wirken sich ebenfalls positiv 
aus, weil sie unter anderem zur Mindestversicherungszeit 
einer vorgezogenen Rente mitzählen.
Pflege eines Angehörigen 
Auch die häusliche Pflege eines Familienmitglieds mit 
mindestens Pflegegrad 2 wird in der späteren Rente ho-
noriert: Damit diese Pflegeleistung nicht zu Lasten der ei-
genen Alterssicherung geht, zahlt die Pflegeversicherung 
die Rentenversicherungsbeiträge. Voraussetzung ist, dass 
wenigstens zehn Wochenstunden, verteilt auf regelmäßig 
mindestens zwei Tage pro Woche gepflegt wird und die 
pflegende Person nicht mehr als 30 Stunden wöchentlich 
einer sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit nach-
geht. 
Hinterbliebenenrenten sichern Existenzen 
Die gesetzliche Rente sichert im Falle des Todes durch Wit-
wen- beziehungsweise Witwerrente, Halb- oder Vollwai-
senrente, Erziehungsrente oder einem Rentensplitting die 
Hinterbliebenen finanziell ab. Die jeweilige Höhe der ein-
zelnen Rentenleistungen kann man bereits zu Lebzeiten in 
einem Beratungsgespräch bei der gesetzlichen Rentenver-
sicherung erfahren, um gegebenenfalls eine weitere Vor-
sorge treffen zu können. 
Zusätzliche Altersvorsorge 
Neben der gesetzlichen Rentenversicherung kann sich der 
Aufbau einer staatlich geförderten privaten Altersvorsor-
ge lohnen. Auch über eine betriebliche Altersvorsorge mit 
Fördermöglichkeiten kann Frau sich ein weiteres Standbein 
zur finanziellen Unabhängigkeit im Alter schaffen. Die 
DRV BW berät über die Möglichkeiten der Altersvorsorge 
in sogenannten Intensivgesprächen zur Altersvorsorge. In-
teressierte können unter www.prosa-bw.de einen Termin 
vereinbaren. 
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Weitere Informationen rund um die gesetzliche Rentenver-
sicherung und ihre Leistungen nicht nur für Frauen finden 
Interessierte auf der Homepage unter www.deutsche-ren-
tenversicherung.de und im umfangreichen Broschürenan-
gebot der DRV.

AUS- UND FORTBILDUNG

Mit Holzbau in Deine Zukunft!
Der triale Studiengang: 
Das Biberacher Modell Holzbau Projektmanagement
Der klimafreundliche Baustoff Holz fasziniert dich und du 
hast Lust im Holzbau in Zukunft was zu bewegen?
Der triale Studiengang „Holzbau - Projektmanagement“ 
bietet eine tolle Möglichkeit für junge Menschen, die ger-
ne in dem Bereich Holzbau arbeiten und dabei Führungs-
positionen anstreben.
Diese Ausbildung dauert insgesamt 5 Jahre und 3 Mona-
te und kombiniert eine Ausbildung zum/r Zimmerer/in mit 
einem Studium im Bereich Holzbau Projektmanagement / 
Bauingenieurwesen.
Während der Ausbildungszeit erwerben die Teilnehmen-
den folgende Qualifikationen:
• Gesellenbrief im Zimmererhandwerk
• Polier/in im Zimmererhandwerk
• Meisterbrief im Zimmererhandwerk
• Hochschulabschluss Bachelor of Engineering im Studien-

gang Holzbau Projektmanagement/Bauingenieurwesen
Voraussetzung ist eine Hochschulzugangsberechtigung.
Nächster Ausbildungsstart: September 2023
Bewerbungsschluss 31. Mai 2023
Informationen und Anmeldung unter:
Kompetenzzentrum Holzbau & Ausbau, Biberach
Wolfgang Schafitel – 07351 44091 55
E-Mail: schafitel@zaz-bc.de
www.zimmererzentrum.de
https://www.biberachermodell.de/

BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT
AGENTUR FÜR ARBEIT FREIBURG

Beruflich am Ball bleiben
Am Donnerstag, 30. März, gibt es in der Agentur für Ar-
beit Freiburg, Lehener Straße 77, offene Sprechstunden für 
Erwerbstätige und Wiedereinsteigende, die Antworten auf 
Fragen zu ihrer beruflichen Zukunft suchen. Die Sprech-
stunde beginnt um 15 Uhr und endet um 18 Uhr. Sie findet 
statt im Raum B051 (Bauteil B). Die Kurzberatungen sind 
kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Berufliche Veränderungen, egal ob gewollt oder dem 
Strukturwandel geschuldet, erfordern mehr und mehr 
professionelle Begleitung. Deshalb gibt es die „Berufsbe-
ratung im Erwerbsleben“. Mit Informationen, Rat und bei 
Bedarf auch finanzieller Unterstützung richtet sie sich in 
erster Linie an Beschäftigte und Wiedereinsteigende. Be-
ratung gibt es zu den Themen: Beruflich aufsteigen, Quali-
fikationen erweitern oder nachholen, Beruf wechseln oder 
beruflich wieder einsteigen

Berufe in Uniform
Am Donnerstag, 30. März, informieren Einstellungsberater 
der Bundeswehr, der Bundespolizei, des Polizeipräsidiums 
Freiburg, der Zollverwaltung und der Justizvollzugsanstalt 
(JVA) Freiburg über „Berufe in Uniform“. Interessierte Ju-
gendliche erfahren in Vorträgen und daran anschließenden 

Beratungen alles Wissenswerte zur Laufbahn bei Bundes-
wehr, Polizei, Zoll oder im Justizvollzug. Die Veranstaltung 
beginnt um 14 Uhr im Berufsinformationszentrum der 
Agentur für Arbeit Freiburg, Lehener Straße 77. Die Teil-
nahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.

VEREINE AUS DEM
ELZTAL/ORGANISATIONEN

Der Müll muss weg!
Deshalb veranstaltet der BUND oberes Elztal gemeinsam 
mit dem Schwarzwaldverein Elzach-Winden eine Müll-
Sammel-Aktion:
Termin:  Samstag, den 25.03.2023
Uhrzeit:  10:00 – 13:00 Uhr
Die Aktion ist in zwei Gruppen geplant:
Treffpunkt um 10:00 Uhr
1. Gruppe:  Parken an der Elz
2. Gruppe:  Bahnhof in Niederwinden
Ein gemeinsamer Abschluss findet in Elzach statt.
Für Getränke und ein kleines Vesper wird gesorgt.
Bitte denkt an Handschuhe und Greifzangen.
Wir freuen uns auf rege Beteiligung der gesamten Bevölke-
rung! BUND oberes Elztal

Geflügelzuchtverein Elzach e.V.
Einladung zur Jahreshauptversammlung
Am Samstag, den 25.03.2023 findet um 19.00 Uhr bei Regi-
na Schneider in Biederbach unsere diesjährige Jahreshaupt-
versammlung statt. Hierzu lade ich alle aktiven und passi-
ven Mitglieder herzlich ein.
Die Tagesordnung ist wie folgt vorgesehen:
1. Begrüßung und Feststellung der Anwesenheit
2. Gedenken an die verstorbenen Mitglieder
3. Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung
4. Jahresberichte: Kassenbericht
      Bericht des 1. Vorsitzenden
      Bericht des Zuchtwartes
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Aussprache über die Jahresberichte
7. Entlastung der Gesamtvorstandschaft
8. Termine des Zucht- und Ausstellungsjahres 2023/2024
9. Anträge und Wünsche
10. Verschiedenes
Anträge sind schriftlich bis zum 18.03.2023 beim 1. Vorsit-
zenden einzureichen.
gez. Thomas Flach - 1. Vorstand -

Frühjahrskonzert Musikverein Prechtal
Der Musikverein Prechtal heißt am 01.04.2023 um 20.00 
Uhr alle Freunde der Blasmusik zu seinem Frühjahrskonzert 
herzlich willkommen.
In der Steinberghalle wird unter der bewährten Leitung von 
MD Joachim Riester die gesamte Bandbreite der Blasmusik 
zu hören sein. Joachim Riester steht mittlerweile seit 20 
Jahren am Dirigentenpult in Prechtal. Dieses Jubiläum wird 
am Konzertabend mit neuen Stücken sowie Highlights aus 
den vergangenen Jahren gefeiert. Neben symphonischen 
Originalkompositionen der Komponisten José Alberto Pina 
und Mario Bürki werden außerdem Solostücke für Klarinet-
te und Tenorhorn sowie lateinamerikanische Samba-Ryth-
men zu hören sein. Weitere Informationen zum Konzert-
programm finden Sie unter www.musikverein-prechtal.de.
Karten erhalten Sie im VVK bei allen aktiven Musikern (VVK 
9 €; Abendkasse 11 €). Einlass ist ab 19 Uhr.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen allen Kon-
zertgästen viel Vergnügen.
Ihr Musikverein Prechtal e.V.
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Hallenbad und Sauna  
am 26. März geschlossen
Gläserne Bücherei  
am Wassertag außerplanmäßig geöffnet
Am Sonntag, dem 26. März 2023 findet im Kurhaus Freiamt 
der „Freiämter Wassertag“ statt. Da im Hallenbad an dem 
Tag verschiedene Workshops und Aktionen vom DLRG Frei-
amt e.V. stattfinden, sind das Hallenbad und die Sauna im 
Kurhaus an dem Tag für den regulären Publikumsverkehr 
geschlossen. Nähere Informationen zu den Angeboten im 
Hallenbad gibt es unter www.freiamt.de oder in der Tou-
rist-Information Freiamt.
Die Gläserne Bücherei im Kurhaus hat wiederum am Sonn-
tag, dem 26. März anlässlich des Wassertages außerplan-
mäßig von 11:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Neben der regu-
lären Ausleihe und Rückgabe gibt es an dem Tag in der 
Bücherei eine Ausstellung mit passenden Büchern rund um 
das Thema Wasser für Groß und Klein.

Themen des KOGL-Infotags  
am 1. April 2023
„Pfirsich und Aprikosen – Sorten, Pflege, 
Schnitt“ und „Terra Preta – die Wundererde 
aus dem Amazonas“
Der April-Infotag des KOGL-Emmendingen 
widmet sich den Themen:
- Pfirsich und Aprikosen – Sorten, Pflege, Schnitt
Seit 4.000 Jahren werden in China Pfirsiche kultiviert und 
auch bei uns haben diese beliebten Früchte gute Wachs-
tumschancen. Aprikosen dagegen haben es wegen ihrer 
sehr frühen Blüte deutlich schwerer. Wir beleuchten die 
Einzelheiten und zeigen den richtigen Schnitt.
- Terra Preta – die Wundererde aus dem Amazonas
Wir zeigen, wie Sie selbst ein Erd-Kon-Tiki bauen können, 
um die Pflanzenkohle selbst herzustellen. Wenn Sie die-
se mit weiteren Zutaten im richtigen Verhältnis mischen, 
brauchen Sie nur noch Geduld, um daraus die fruchtbarste 
Gartenerde reifen zu lassen.
Interessierte sind herzlich eingeladen, am Samstag, dem 1. 
April 2023, von 10.00 bis 12.00 Uhr in unseren Lehrgarten 
an der Alten Straße in Kenzingen zu kommen und sich zu 
informieren.
Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Spende zum Erhalt 
des Lehrgartens ist willkommen. Den Jahresplan der KOGL-
Infotage 2023 sowie die Anfahrt zum Lehrgarten finden Sie 
unter www.kogl-emmendingen.de.

Blut spenden, Leben schenken und als 
Dankeschön eine exklusive Glasflasche mit 
nach Hause nehmen!
Drei Prozent der Bevölkerung spendet Blut. Dabei wird 
Blut täglich zur Behandlung von Patient:innen in Kranken-
häusern benötigt.
Täglich werden in Baden-Württemberg und Hessen mehr 
als 2.700 Blutspenden benötigt. Es gibt keine künstliche Al-
ternative für Blut. Patientinnen und Patienten aller Alters-
klassen sind im Rahmen von Therapien auf die kontinuierli-
che und lückenlose Versorgung angewiesen.
Jetzt gemeinsam die Versorgung über den Osterfeiertagen 
sicherstellen!
Jetzt Termin zur Blutspende reservieren!
Nächster Blutspendetermin am:

Samstag, dem 08.04.2023
von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Schule / Turnhalle, Am Schießgraben 7
79215 ELZACH

Blutspendertermin einfach online reservieren unter 
www.blutspende.de/termine.

Jede/r Blutspender:in erhält 
als Dankeschön eine Trink-
flasche aus Glas im exklusi-
ven DRK-Design.
Hätte, könnte, sollte – ein-
fach machen! Benötigt wird 
für eine Blutspende nur ca. 
eine Stunde Zeit, davon 
dauert die reine Blutent-
nahme bloß knapp 10 Mi-
nuten.
Alle Termine sowie kurzfris-
tige Änderungen, aktuelle 
Maßnahmen und Informa-
tionen rund um das Thema 
Blutspende erhalten Inter-
essierte online unter www.

blutspende.de oder telefonisch kostenfrei unter 0800 11 
949 11. Die Teilnahme an der Blutspende ist nur mit Ter-
minreservierung möglich.

Altenwerk Elzach und Biederbach
Info und Einladung des Altenwerks Elzach zu dem Schau-
spiel: „Das Wirtshaus im Spessart“
„Das Wirtshaus im Spessart“ nach der Novelle von Wilhelm 
Hauff wird am Sonntag, dem 11. Juni um 14:00 Uhr in den 
Volksschauspielen Ötigheim aufgeführt. Wir fahren zeit-
nah mit dem Bus, mit mehreren Haltestellen: Buchholz, 
Waldkirch, Bleibach, Winden, Elzach. Bei Interesse telefoni-
sche Rücksprache mit Edda Hahn 07682 8624. Meldeschluss 
ist der 6. April! Der Eintritt kostet 20,25 €, die Busfahrt 
kostet 28 €. Der Busparkplatz ist direkt beim Eingang, eine 
kurze Steigung ist gut zu bewältigen. Rollstühle werden 
zur Verfügung gestellt.

Wassonstnochinteressiert

Wassonstnoch
interessiert

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag

Ungeduld
An meiner Ungeduld
ist wohl der Westwind schuld
Nimm mit das kalte Grau
schick mildes Himmelblau
Weh doch den Winter fort
an einen fernen Ort
Lass ziehn den Frühling ein
Blüten im Sonnenschein
Brigitte Thiessen

Frühlingserwachen
Aus tiefem Schlaf
erwacht Natur
Himmel strahlt
in Azur
Frühlingsduft
schwingt in der Luft
Das Herz ist leicht
die Seele hell
Der Winter
ist vergessen schnell
Brigitte Thiessen
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UNTERRICHT

TRAUER

MEHR AUF

LOTTO-BW.DE

EXKLUSIV IN IHRER
LOTTO-ANNAHMESTELLE

*Theoretische Chance auf den Spitzengewinn: ca. 1:140 Mio.

Mehr Extra. Mein Ding.
SONDERAUSLOSUNG AM 26. APRIL

EXPERTENTIPP

KÖNIGSTR.62 | 70173 STUTTGART | INFO@KOENIGSKINDER.DE | WWW.KOENIGSKINDER.DE

ANZEIGE

TEILUNGSERKLÄRUNG
Wenn ein Sondereigentum innerhalb einer Eigentümergemein-
schaft verkauft wird, muss eine Teilungserklärung vorhanden
sein. Dies sind in den meisten Fällen Eigentumswohnungen, ver-
einzelt trifft man auch auf Reihenhäuser, die auf einem gemein-
schaftlichen Grundstück stehen und eine Eigentümergemein-
schaft bilden, oder auch gewerbliche Eigentümergemeinschaften,
z.b. Bürohäuser. In größeren Wohnsiedlungen mit mehreren ver-
schiedenen, rechtlich selbständigen Eigentümergemeinschaften,
findet man auch sog. „Garagengemeinschaften“.

Die Teilungserklärung regelt die Aufteilung des jeweiligen Gegen-
stands des Sondereigentums und des gemeinschaftlichen Eigen-
tums, deren Gebrauch und damit die Rechte und Pflichten der
einzelnen Eigentümer untereinander. Bestandteil der Teilungser-
klärung sind u.a. die Gemeinschaftsordnung und der Auftei-
lungsplan.

Im Aufteilungsplan sind die zur Darstellung des aufzuteilenden
Gebäudes notwendigen Zeichnungen, d.h. Grundrisse, Ansichten
und Gebäudeschnitt(e), im Maßstab 1:100 enthalten.

Die Höhe der Miteigentumsanteile werden meist in Tausendstel
angegeben.Wenn beispielsweise der Anteil einer zu verkaufenden
Eigentumswohnung mit 320/1.000 angegeben wurde, gehören
dem Eigentümer somit 32% des Gesamtobjektes incl. Grundstück
(Ausnahme Erbbaurecht).

Beim Kauf einer Immobilie sollten Sie sich in der Teilungserklä-
rung über den Umfang des Sondereigentums und des
Gemeinschaftseigentums informieren, bzw. welche
Gebrauchsregelungen, z.b Sondernutzungsrechte,
festgelegt sind.

KÖNIGSTR.62 | 70173 STUTTGART | INFO@KOENIGSKINDER.DE | WWW.KOENIGSKINDER.DE

EIN STARKES TEAM
AN IHRER SEITE

DIE KÖNIGSKINDER IMMOBILIEN

0800 5800 200
Kostenlose Hotline Ansprechpartner:

Dr. Wilken und Dr. Barth

info@koenigskinder.de | www.koenigskinder.de

Kostenlose Hotline
* vorbehaltlich einer internen Prüfung

Verkaufen Sie Ihre Immobilie, Ihr Gewerbeobjekt, Ihr Grundstück (egal ob
bebaubar oder nicht, egal ob Abrisshaus) an unsere bonitätsstarken,
vorgemerkten Kunden (Finanzierung liegt vor) oder einfach direkt an uns.*

Werden Sie Franchisenehmer.
Werden Sie ein Königskind.

Bekannt aus

der Fernseh-

Werbung
bei RTL
und NTV

Nachhilfe
Klasse 4 bis zum Abi
Mathe, Deutsch, Englisch,
sehr preiswert (gewerblich)

g 01579 2470304

Buchen Sie Ihre private Anzeige
ganz einfach und bequem online
und sichern sich 50%Onlinerabatt.

www.nussbaumkleinanzeigen.de
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Was ist Ihre Immobilie wert?

Wohnmarktanalyse
www.lbssw-preisfinder.de

Jetzt kostenlos und
unverbindlich:

Arben Rexhepi
Immobilienexperte
Tel. 0761 36887-14

Carsten Herr
Finanzierungsexperte
Tel. 07682 923823

Carsten Herr

Die Kautex Textron GmbH & Co.KG
in Waldkirch sucht Dich!

Ausbildung zum Verfahrensmechaniker (m/w/d)
Ausbildungsinhalte: Dein Profil:
 Einrichtung, Inbetriebnahme

kunststoffverarbeitender
Maschinen

 Wartung und Instandsetzung
 Qualitätsmanagement
 Begleitung der Produktion

vom Prototyp bis zur
Serienproduktion

 guter Haupt- oder
Realschulabschluss

 räumliches
Vorstellungsvermögen

 Verständnis für physikalische
und technische Vorgänge

 Spaß am Arbeiten im Team
 Motivation und Engagement

Das bieten wir:
 abwechslungsreiche und

spannende Aufgaben
 garantierte Übernahme
 berufliche Weiterentwicklung
 Vergütung nach Chemie-

Tarifvertrag
 Hansefit

und vieles mehr…

Weitere Infos & Bewerbung unter
https://www.kautex.com/de/karriere

Telefon: +49 228-9868-157
Mail: rike.duda@kautex.com

Wir freuen uns auf Sie!

Wir sind ein mittelständisches, solides und familiengeführtes Unternehmen der Kunststoff- und
metallverarbeitenden Branche. Zur Unterstützung unseresTeams in Biederbach suchen wir:

Werkzeugmechaniker oder Feinwerkmechaniker (m/w/d)
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.rihaplastic.de

Über Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail freuen wir uns:personal@rihaplastic.de

Wir suchen Verstärkung für unser Team

Riha Plastic GmbH • Personalabteilung • Dentersstraße I • 79215 Biederbach
Telefon 0 76 82/91 07-0 • personal@rihaplastic.de • www.rihaplastic.de

Diese und über 13.000 weitere Anzeigen finden Sie auf www.jobsuchebw.de

Traumjob gesucht?
Regionale Stellenangebote
für Baden-Württemberg

QR-Code
Scannen für
Weitere Jobs

jobsuchebw.net/traumjob-emmendingen

Position (m/w/d) Unternehmen Region/Kreis Job-ID

Kunst- und Gestaltungstherapeut oder Kreativ-/Naturtherapeut Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik u. Psychotherapeuti-
sche Medizin GmbH | Hans Carossa Klinik Stühlingen 105042204

Ausbildung als Tourismuskaufmann Reisebüro Pomorin | Inh. Frau Renate Pomorin Jestetten 105039686

Fachkraft für Lagerlogistik Vetter GmbH | Kabelverlegetechnik Lottstetten 105031244

Azubi zum Kaufmann im Groß- und Außenhandelsmanagement Schünke Bauzentrum Baumaschinen GmbH Lauchringen 105031252

Mitarbeiter im Sekretariat Golfclub Rheinblick e.V. Lottstetten 105030848

Azubi zumTourismuskaufmann Reisebüro Pomorin | Inh. Frau Renate Pomorin Jestetten 105030790

Business/Data Analyst im Kunden- und Vermittlerservice Württembergische Versicherung AG Kornwestheim 105003584

Sozialpädagog*in für das Kinderschutzteam im Olgahospital Landeshauptstadt Stuttgart Stuttgart 105006283

Was, Ihr hen kei Hofnachfolger?
Un mir suche scho ewig nocheme Hof zum Übernemme.
Solle ma mol schwätze? Tel. 07641/9489226

STELLEN
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AUTO

Auto Disch • Elzach
Krankentransport, Personenbeförderung, Dialyse-,

Chemo- und Strahlenfahrten, Rollstuhltaxi
Jürgen Gass • Tel. 07682/216 • mobil: 01715333271

Ihre Immobilienexperten in der Region für
alle Fragen rund um Ihre Immobilie, ob Immobilien-
bewertung, Energieausweis, Kauf, Verkauf auch auf
Rentenbasis und Vermietung.
Profitieren Sie von unserer über 41-jährigen Erfahrung.
Rufen Sie uns an, mit uns kann man reden!

Telefon: 0761 88 85 72-70
freiburg@garant-immo.de
www.garant-immo.de

> 50 Jahre seit 1964

FritzWahr Energie
GmbH & Co. KG . Nagold

FürWärme und Mobilität.

HEIZÖLE . HOLZPELLETS
ERDGAS . STROM
KRAFT- & SCHMIERSTOFFE

TANKSTELLEN

TEL 07452 93070
info@wahr-energie.de

WAHR-ENERGIE.DE

Achtung! Kaufe Zahngold, auch Zahnbrücken!
Zahle 60 Euro pro Goldzahn. Zahle Höchstpreis für Zinn.
Wir kaufen Gold, Silber, versilbertes Besteck,
Kupfer, Armbanduhren und Wanduhren.

Mettbach Telefon 0761 / 46468
Handy 01573 / 4282237

Ich komme
sofort,

bezahle bar!

Liebe Kunden,
aufgrund der momentan schwierigen
Personalsituation haben wir

ab April vorübergehend amMontag
geschlossen.

Wir hoffen auf Ihr Verständnis
Ihre Bäckerei Schätzle

Bäckerei Frank Schätzle - Biederbach
Tel. 07682 262 – www.baeckerei-schaetzle.de

Neue
Öffnungszeiten

– An unsere Anzeigenkunden –

Geänderter Anzeigenschluss
aufgrund Karfreitag

14Kalenderwoche

Der Anzeigenschluss ist auf Freitag, 31. März 2023
vorverlegt.

www.nussbaum-medien.de

EineÜbersicht desVerbreitungsgebiets von NussbaumMedien
finden Sie unter www.nussbaum-medien.de/ueber-uns/verbreitungsgebiet/

Do Fr Mo Di Mi Do Fr
30.03. 31.03. 03.04. 04.04. 05.04. 06.04. 07.04.

A
CH

TU
N
G

Audi-BMW-Mercedes-Porsche-VW-Jaguar-Maserati-AlfaRomeo-Honda-Jeep-Nissan-Skoda-Toyota-Volvo-AMG-

Alpina-AstonMartin-Ferrari-Lexus-Lotus-Adria-Bürstner-Hobby-Hymer-Karmann-LMC-Pössl-Rapido-Westfalia

Ford
Mitsubishi

Nissan
Opel

Peugeot
Renault
Skoda
Toyota

Oldtimer

ANKAUF GEPFLEGTER FAHRZEUGE
& Sportwagen –Wohn- und Reisemobile –
SUVs – Cabriolets – Old-/New- und Youngtimer
Liebhaberfahrzeuge & ganze Sammlungen!

0711 - 3424 7363
info@auto-schwab-fellbach.de

GESCHÄFTSANZEIGEN


